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Slaatssekretariat für Hochschulwesen zur Entscheidung 
zu richten.

(3) Die Genehmigung einer Abteilung für Kunst und 
kulturelle Massenarbeit der Räte der Bezirke oder die 
Ausfuhrgenehmigung der Staatlichen Kommission für 
Kunstangelegenheiten oder des Staatssekretariats für 
Hochschulwesen entbindet den Ausführenden nicht von 
der Einhaltung aller sonstigen bestehenden Ausfuhr

bestimmungen, insbesondere auch nicht der Verordnung 
vom 31. Januar 1951 über die Einführung des neuen 
Außenhandels-Verfahrens für Export (GBl. S. 57).

Berlin, den 2. April 1953
Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten

H o l t z h a u e r
Vorsitzender

Verordnung 
über das Lichtspielwesen.

Vom 2. April 1953
Die Filmkunst als ein wirksames Mittel zur Unterstützung des Aufbaues des Sozialismus und zur Bewußtseins

bildung und Erziehung der Werktätigen in der Stadt und auf dem Lande hat zugleich die Aufgabe, die maximale 
Befriedigung der ständig wachsenden kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen zu sichern. Dabei ist nicht nur die 
Herstellung sozialistisch realistischer Kunstwerke zu fördern, sondern darüber hinaus der Verbreitung der Film
kultur durch Spielplangestaltung und Organisierung des Filmtheaternetzes größte Aufmerksamkeit zu schenken. 
Es muß gewährleistet sein, daß sich die Filmvorführapparaturen in den Händen solcher Personen, Organisationen 
und sonstiger Institutionen befinden, die eine Gewähr dafür bieten, daß sie den Aufbau des Sozialismus, den 
Kampf um die Einheit Deutschlands und die Verteidigungsbereitschaft mit allen ihren Kräften unterstützen.

Es wird deshalb folgendes verordnet:
I.

Filmvorführapparaturen
§ 1

(1) Wer als Eigentümer oder auf Grund eines sonstigen 
Rechtsverhältnisses eine Filmvorführapparatur besitzt, 
ist verpflichtet, diese dem Staatlichen Komitee für Film
wesen gemäß Muster — Anlage 1 — zur Registrierung 
zu melden.

(2) Jeder Erwerb bzw. Eigentums- oder Besitzwechsel 
einer Filmvorführapparatur ist dem Staatlichen Komitee 
für Filmwesen innerhalb einer Frist von zehn Tagen 
von dem Übernehmenden mitzuteilen.

(3) Ausgenommen von dieser Meldepflicht sind die 
volkseigenen Kreislichtspielbetriebe, die volkseigenen 
Betriebe für Kinotechnik, die sonstigen dem Staatlichen 
Komitee für Filmwesen unterstehenden Institutionen, 
die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
hinsichtlich der Apparaturen, die ihnen vom Staatlichen 
Komitee für Filmwesen zur Verfügung gestellt wurden, 
und die Eigentümer oder Besitzer von Schmalfilmvor
führgeräten, sofern sie diese lediglich für ihren persön
lichen Bedarf benutzen.

(4) Schmalfilmapparaturen mit einer Filmbreite von 
weniger als IG mm sind nicht meldepflichtig. §

§ 2
(1) Das Staatliche Komitee für Filmwesen ist be

rechtigt, Eigentümern oder Besitzern von Filmvorführ- 
apparaten, die nicht genutzt werden, Auflagen zur Über
lassung oder Veräußerung ihrer Apparaturen an Dritte 
zu erteilen, sofern in einem Gebiet der Deutschen Demo
kratischen Republik ein Mangel an Filmvorführgeräten 
besteht.

(2) Im Falle einer Überlassung hat der Eigen
tümer oder frühere Besitzer das Recht, eine ange
messene Vergütung zu fordern. Ihm stehen alle Rechte 
des Vermieters einer Sache, mit Ausnahme des 
Kündigungsrechtes, zu. Beabsichtigt der Eigentümer 
oder frühere Besitzer die Apparatur selbst zu nutzen, 
hat er einen entsprechenden Antrag gemäß § 5 zu 
stellen. Wird die Lizenz vom Staatlichen Komitee für 
Filmwesen erteilt, erlischt mit diesem Zeitpunkt das 
Mietverhältnis.

§ 3
Im Falle der Veräußerung einer Filmvorführappa

ratur kann das Staatliche Komitee für Filmwesen in

nerhalb einer Frist von drei Monaten das Vorkaufs
recht zugunsten eines volkseigenen Kreislichtspiel- 
becriebes geltend machen.

II.
Öffentliche Filmvorführungen

§ 4
(1) Natürliche oder juristische Personen, die dem 

Staatlichen Komitee für Filmwesen nicht unmittelbar 
unterstehen, dürfen öffentliche Filmvorführungen nur 
veranstalten, wenn das Staatliche Komitee für Film
wesen eine Lizenz erteilt hat.

(2) Zur Erlangung der Lizenz ist ein entsprechend be
gründeter Antrag beim Staatlichen Komitee für Film
wesen gemäß Muster — Anlage 2 — zu stellen. Der An
trag ist beim Rat des Bezirkes, Abteilung Kunst und 
kulturelle Massenarbeit, einzureichen, der über das vor
handene Bedürfnis der öffentlichen Filmvorführungen 
eine Stellungnahme beizufügen hat, soweit die Lizenz 
nicht nur für eine einmalige öffentliche Filmvorführung 
beantragt wird.

(3) Ausgenommen von dieser Regelung sind die volks
eigenen Kreislichtspielbetriebe und die staatlichen 
Schulen und Hochschulen. Die Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und die Maschinen-Trak
toren-Stationen bedürfen hinsichtlich derjenigen öffent
lichen Vorführungen, die mit den ihnen vom Staatlichen 
Komitee für Filmwesen zur Verfügung gestellten Vor
führapparaturen durchgeführt werden, keiner Lizenz.

(4) Der öffentlichen Filmvorführung im Sinne der 
Verordnung werden Wandervorführungen und Vorfüh
rungen in Betrieben, staatlichen, volkseigenen und 
sonstigen Institutionen, vor Religionsgesellschaften und 
in anderen geschlossenen Gesellschaften, mit Ausnahme 
der unter Abs. 3 genannten, gleichgestellt.

§ 5
Die Prüfung des Lizenzantrages erstreckt sich auf
a) den Zustand der Räumlichkeiten, der technischen 

Anlagen und der Vorführapparaturen;
b) die Persönlichkeit des Antragstellers;
c) den Zweck der Veranstaltungen bzw. der öffent

lichen Vorführungen.
§ 6

(1) Die Lizenz kann mit der Auflage der Erfüllung 
kulturpolitischer Aufgaben erteilt werden.


